
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Issum 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Issum Nr. 14 –Werkstraße/Kullenweg- 2. 
Änderung 
 
 
Der Rat der Gemeinde Issum hat in seiner Sitzung am 07.12.2021 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
Der Bebauungsplan Issum Nr. 14 –Werkstraße/Kullenweg- 2. Änderung wird gemäß 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) als Satzung und die Begründung zum Bebau-
ungsplan vom 28.10.2021 im Sinne von § 3 Abs. 2 BauGB (Entwurfsbegründung) 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB als Entscheidungsbegründung beschlossen. 
 
Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht 
 
Der Satzungsbeschluss für die Aufstellung des Bebauungsplanes Issum Nr. 14 –
Werkstraße/Kullenweg- 2. Änderung wurde durch den Rat der Gemeinde Issum am 
07.12.2021 gefasst. 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung) vom 26.08.1999 
–GV.NRW. 2023, zuletzt geändert durch VO vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) 
bestätigt, dass der Wortlaut des Satzungsbeschlusses mit dem Beschluss des Rates 
der Gemeinde Issum vom 07.12.2021 übereinstimmt und dass verfahrensgemäß die 
Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung beachtet 
worden sind. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss für die Aufstellung des Bebauungsplanes Issum Nr. 14 –
Werkstraße/Kullenweg- 2. Änderung vom 07.12.2021 wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 3 und Abs. 4 des Baugesetzbuches 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Ein-
griffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 BauGB). 
 



Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV 
NRW. 2023) in der zurzeit geltenden Fassung wird auf folgende Rechtsfolgen hinge-
wiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 
verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut- 
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 
oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
    und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
    die den Mangel ergibt. 

 
Der Bebauungsplan und die Begründung können ab sofort im Rathaus der Gemein-
de Issum, Herrlichkeit 7-9, Zimmer 111 (Bauamt) an den Werktagen – montags bis 
donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr sowie frei-
tags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr – von jedermann eingesehen werden. Über den In-
halt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Die vor-
genannten Unterlagen können ebenfalls auf der Internetseite der Gemeinde Issum 
unter https://www.issum.de/de/inhalt/bebauungsplaene/&nid1=75076 eingesehen 
werden. 
 
Issum, 13.12.2021 
Der Bürgermeister 
 
 
Brüx 

https://www.issum.de/de/inhalt/bebauungsplaene/&nid1=75076
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1

                , den .........................

...................................

Der Rat der Gemeinde Issum hat am .................................... 

Issum, den ......................................

....................................

Der Rat der Gemeinde Issum hat am .............................. den Beschluss zur   BauGB gefasst. 

Belange wurden mit Schreiben vom .....................  ....................... bekanntgemacht und erfolgte vom ..................... bis

Issum, den ....................

.............................

Der Rat der Gemeinde Issum hat am ......................  

Satzungsbeschluss gefasst.

Issum, den ...................................

................................

D  ........................... Die Satzung ist damit in Kraft getreten.

Issum, den .................

..................................

Gemeinde Issum

Verfahrensvermerke

Rechtsgrundlagen

Hinweise

Darstellungen (nicht Bestandteil der Festsetzungen)

2. Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte

Sicherheitsdetektion empfohlen.

5. 

in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 29

insektenfreundliche Beleuchtung zu verwenden. Der Spektralbereich der verwendeten Lampen sollte gering sein, am besten

im Bereich zw. 570-630 nm. Es sollten nur abgeschirmte Lampen verwendet werden, die das Licht nach unten abstrahlen.

im Plangebiet erfolgen.

Unterbrechung der Arbeiten ist anderweitig die Ein-/Ausflugskontrolle zu wiederhohlen. Sollte im Rahmen der Kontrolle eine

zu ergreifen.

Gemarkung Issum

Flur 17

1) Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zum Zeitpunkt des

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses

(PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), in der zum Zeitpunkt des

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV. NRW S. 411), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses

Baugrenze

Offene Bauweiseo

Art der baulichen Nutzung

0,4

Planungsrechtliche Festsetzungen 
(nach BauGB und BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Allgemeines WohngebietWA

GH max. 

Zweckbestimmung:

TGa  = Tiefgarage

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Zahl der VollgeschosseII

Erhalt: Baum

Baum (Bestand)

Textliche Festsetzungen

-

-
Handwerksbetriebe

-

-

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

-

- Gartenbaubetriebe und

- Tankstellen

3.1 Bezugspunkte zur Bestimmung der festgesetzten  im Allgemeinen Wohngebiet sind die  der im

Grenzbereich des  zur angrenzenden  markierten Bezugspunkte 1, 2 und 3.

 durch lineare Interpolation benachbarter  bezogen auf die

 zu ermitteln.  die  ist  jeweils der in der   angegebene

3.2 Die Oberkanten der  im Erdgeschoss (OK FFEG)  den  nicht unterschreiten

und 

3.3   9 Abs. 3 BauGB wird  das Allgemeine Wohngebiet eine maximal   von 10,0 m

3.4   9 Abs. 3 BauGB i.V.m.  31 Abs. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die maximal  

durch technische Aufbauten wie z.B.  Aufzugsbauten, Schornsteine und sonstige technisch notwendige

Im Allgemeinen Wohngebiet sind  und Tiefgaragen nur innerhalb der festgesetzten 

 und innerhalb der mit der entsprechenden Signatur festgesetzten  und

  Innerhalb der festgesetzten    und Tiefgaragen sind auch eingehauste

5. 

BauGB)

5

.

5.2   9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB wird festgesetzt, dass das Plangebiet mit insgesamt sechs standortgerechten und

heimischen   ist. Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten, bei Abgang sind die 

Hochstamm, klein- bis mittelkronig, 20 bis 25 cm Stammumfang

Pflanzliste: Acer campestre 'Elsrijk' Feldahorn

Acer platanoides 'Cleveland'

Fraxinus excelsior 'Atlas' Gemeine Esche 'Atlas'

Sorbus aucuparia Vogelbeere/Eberesche

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere

Tilia cordata 'Erecta' Winterlinde 'Erecta'Stand der Plangrundlage: 

April 2020

Nummerierung festgelegter Koordinaten zur eindeutigen Lagebestimmung
Koordinatensystem UTM im ETRS89

1

Punktnummer Rechtswert Hochwert

1 32321647.88 5713207.13

2 32321658.50 5713148.44

3 32321660.68 5713129.06

Bearbeitet: Stand:Hardt/Bertram 28.10.2021
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Bebauungsplan Issum Nr. 14 

Gemarkung Issum, Flur 17

Gemeinde Issum

Leitungsrecht zugunsten des Wasser- und Bodenverbandes Issumer FleuthL

Kennzeichnungen


